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M E R K B L A T T
KANTONSBEITRÄGE AN KURSE UND VORTRAGSREIHEN
GEMÄSS FORTBILDUNGSGESETZ
1.	Grundsätzliches
1.1.	Der Kanton kann an Kurse und Vortragsreihen, die der Allgemeinheit zur Benützung offenstehen, Beiträge ausrichten. Träger können Gemeinden, Gemeindeverbände oder Kreise und gemeinnützige und kulturelle Organisationen sein.
1.2.	Der Beitrag beträgt 20 - 40 % der anrechenbaren Kosten für Kurse und Vortragsreihen. Die Regierung setzt aufgrund des vom Grossen Rat bewilligten Kredites den Beitragssatz fest.
1.3.	Fortbildungskurse mit weniger als 8 Personen werden nicht subventioniert.
1.4.	Für jeden Kurs ist eine separate Kursabrechnung einzureichen.
1.5.	Setzt sich bei einer Position des Abrechnungsformulares ein Betrag aus verschiedenen einzelnen Ausgaben zusammen, ist eine entsprechende Zusammenstellung (wie z.B. Hilfsblatt für Organisationskosten) beizulegen, aus welcher auf die einzelnen Ausgaben sowie auf die Originalbelege und Quittungen geschlossen werden kann.
Die Originalbelege mit Quittungen müssen je Kurs separat und geordnet, gemäss den nummerierten Positionen des Abrechnungsformulares, eingegeben werden.
2.	Voraussetzungen
2.1.	Kostenvoranschlag: Wer einen Kantonsbeitrag beansprucht, hat auf Ausschreibung hin jeweils auf Ende März des laufenden Jahres für die Abrechnungsperiode vom 1. September des laufenden Jahres bis 31. August des folgenden Jahres einen Kostenvoranschlag unter Angabe des Unterrichts- bzw. Veranstaltungsprogrammes und der voraussichtlichen Teilnehmerzahl einzureichen.
2.2.	Verspätet eingereichte Voranschläge werden nicht berücksichtigt, und ein Mahnverfahren wird nicht durchgeführt.
2.3.	Ist ein Kursträger in der Planungs- resp. Gründungsphase, so ist der Kostenvoranschlag rechtzeitig (s. Ziffer 2.1.) einzureichen, damit bei der Realisierung der Kurse auch Kantonsbeiträge ausgelöst werden können.
2.4.	Wenn die Durchführung eines Kurses, resp. eines Trägervereins von einem Gemeinderatsentscheid abhängt, der kurz nach Ablauf des Budgettermins gefällt wird, und dadurch eine wesentliche Verzögerung eintreten könnte, so steht es den Initianten frei, entweder termingerecht vor dem Gemeinderatsbeschluss einen provisorischen oder nach dem Gemeinderatsbeschluss auf den nächstfolgenden (= 1 Jahr Verzögerung) Budgettermin hin den definitiven Voranschlag einzureichen.
3.	Beiträge an Kurse und Vortragsreihen von Jugendlichen und Erwachsenen
3.1.	Beitragsberechtigt sind nur Aufwendungen, für welche ein entsprechender Kostenvoranschlag eingereicht wurde. Es werden nur Beiträge für Kurse und Vortragsreihen der laufenden Abrechnungsperiode ausgerichtet. Auszahlungsbelege (Quittungen) sind nur auf Verlangen einzureichen.
3.2.	Der Kantonsbeitrag wird nur ausgerichtet, wenn der Kurs ein Defizit von mindestens Fr. 500.--ausweist. Bei den Einnahmen werden auch die Teilnehmerbeiträge miteinbezogen.
3.3.	Die Abrechnungen für Kurse und Vortragsreihen sind halbjährlich einzureichen.
Es gelten folgende zwei Eingabetermine je Abrechnungsperiode:
	–	31. März des lau-fenden Jahres
	für Kurse in der Zeit vom 1. September des Vorjahres bis 28. Februar des laufenden Jahres

	–	31. Oktober des lau-fenden Jahres
	für Kurse in der Zeit vom 1. März des laufenden Jahres bis 31. August des laufenden Jahres


3.4.	Formulare:
Es sind folgende Formulare zu verwenden:
3.4.1.	Formular "Kursabrechnung Kanton"
3.4.2.	Formular "Hilfsblatt für Organisationskosten"
Dieses Formular muss als Beilage zum Hauptformular (s. Ziff. 3.4.1.) ausgefüllt werden.
4.	Anrechenbare Ansätze
	(Gültig ab Kursjahr 2011/2012)
4.1.	Podiumsgespräche/Referate/Leitung
	1.	Leitung von Podiumsgesprächen
Teilnahme an Podiumsgesprächen
	max.	Fr.	85.00

	2.	Referate je nach Thematik und Ausbildung des Referenten
	max.	Fr.	320.00


4.2.	Anrechenbare Ansätze für Kurse je Lektion	im Maximum
	1.	Kategorie A
Hochschulausbildung, höhere Fachschulen, Sekundarlehrer
	Fr.	75.00

	2.	Kategorie B
Abgeschlossene Berufsausbildung mit eidgenössischer Meisterprüfung, Reallehrer
	Fr.	70.00

	3.	Kategorie C
Abgeschlossene Berufsausbildung mit höheren Fachprü-fungen, Primarlehrer, Arbeits- und Hauswirtschaftslehrerin, Erwachsenenbildner
	Fr.	65.00

	4.	Kategorie D
Abgeschlossene Berufsausbildung mit Berufserfahrung
	Fr.	60.00

	5.	Kategorie E
Kursleiter ohne Ausbildung Erwachsenenbildner
	Fr.	55.00


Assistent (Fachbegleiter) 50 % des anrechenbaren Betrages.
Die vorstehenden Ansätze werden nur angerechnet, wenn die Ausbildung des Kursleiters für den entsprechenden Kurs erforderlich ist.
4.3.	Organisationskosten
Für die Organisationskosten ist das "Hilfsblatt für Organisationskosten" auszufüllen. Das Total dieses Formulars ist nach Ziffer 5 des Formulars "Kursabrechnung Kanton" zu übertragen.
a)	Kursorganisation
Für die Kursorganisation wird ein Pauschalansatz angerechnet, der einen Anteil von Lohn- und Infrastrukturkosten abdecken soll (Fr. 31.00 pro Stunde).
Die effektiven Stunden für die Kursorganisation müssen auf Verlangen nachgewiesen werden können. Das Amt für Höhere Bildung kann jederzeit Unterlagen anfordern.
Als Aufwand für die Organisation der Kurse werden höchstens folgende Beträge angerechnet:
Fr. 530.00	für Kurse/Veranstaltungen, die während eines Abends oder während eines halben Tages durchgeführt werden.
Fr. 660.00	für Kurse/Veranstaltungen, die während 2 Abenden oder während eines ganzen Tages oder an 2 Halbtagen durchgeführt werden.
Fr. 925.00	für Kurse/Veranstaltungen, die während 3 und mehr Abenden oder während mehr als 2 Halbtagen oder an mehreren Tagen oder an Wochenenden durchgeführt werden.
b)	Diverse Spesen
Pauschale für Versandmaterial wie Kopien, Couverts, Porti, Fr. 35.00.
Höhere Kosten für Kopien, Couverts, und Porti können auf dem "Hilfsblatt für Organisationskosten" aufgeführt werden. Diese müssen auf Verlangen nachgewiesen werden können.
Telefonanteil höchstens Fr. 20.00.

Auskünfte erteilt das Amt für Höhere Bildung, Beitragswesen (081 254 12 36)
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